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Gemeinde Simonswald Datum: 03.06.2020 

 

Amt:  

Bearbeiter/in:  

Rechnungsamt 

Tobias Scherzinger 

Aktenzeichen: 
 

792.81 

 

Sitzungsvorlage - öffentlich 

Vorlage-Nr.: SV/118/2020 

 

Beratung 

Gremien Beratung Termin Typ 

Gemeinderat öffentlich 24.06.2020 Entscheidung 

 

 

Betrifft: Feststellung der Jahresabschlüsse der 
Elztal & Simonswäldertal Tourismus GmbH 
& Co. KG und der Elztal & Simonswäldertal 
Tourismusverwaltungs GmbH für das Jahr 
2019 
 

Beschlussvorschlag: Der Gemeinderat nimmt die jeweiligen 
Jahresergebnisse wie im Sachverhalt 
genannt zur Kenntnis und beauftragt die 
Vertreter der Gemeinde Simonswald in der 
Gesellschafterversammlung am 01.07.2020 
die diesbezüglichen Beschlüsse 
mitzutragen.    
 

 
Sachverhalt: 
 
Der Jahresabschluss der Elztal und Simonswäldertal Tourismus GmbH & Co. KG schließt für 
das Geschäftsjahr 2019 mit einer Bilanzsumme von 279.972,40 Euro (2018: 301.503,66  
Euro) und einem Jahresüberschuss in Höhe von + 2.280,47 Euro (2018:  + 4.213,02 Euro). 
Laut Beschlussvorschlag an die Gesellschafterversammlung für die Sitzung am 01.07.2020 
soll der Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die 
Leistungsverrechnung für das Jahr 2019 konnte gegenüber dem Plan um 10.000 Euro 
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reduziert werden.  
 
Der Jahresabschluss der Elztal & Simonswäldertal Tourismusverwaltungs GmbH weist für 
das Geschäftsjahr 2019 eine Bilanzsumme von 42.332,31 Euro (2018: 41.701,35 Euro) und 
einen Jahresüberschuss in Höhe von 409,19 Euro (2018: 728,65 Euro) aus. Laut 
Beschlussvorschlag an die Gesellschafterversammlung für die Sitzung am 01.07.2020 soll 
der Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorgetragen werden. 
 
Die Beteiligung der Gemeinde Simonswald an den Gesellschaften beträgt jeweils 26 v.H. 
Beide Abschlüsse wurden durch das Steuerbüro Stratz aus Gutach erstellt. 
 
Gemäß § 104 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) vertritt der Bürgermeister die Gemeinde in 
der Gesellschafterversammlung, zusätzlich können weitere Vertreter entsandt werden. 
Gegenüber den Vertretern besteht seitens der Gemeinde ein Weisungsrecht. Für die 
Ausübung dieses Weisungsrechts gelten die Vorschriften des Kommunalverfassungsrechts 
(§§ 24, 44, 39 Abs. 2 Nr. 14 GemO).  
    
Die Jahresabschlüsse der Jahre 2018 und 2019 wurden für beide Gesellschaften 
entsprechend dem zweijährigen Turnus durch die Becherer Treuhandgesellschaft mbH, 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Elzach einer prüferischen Durchsicht unterzogen. Dabei 
sind keine Beanstandungen. 
 

 

Finanzielle Auswirkungen: 
  
 

Anlagen: 
 

- ZweiTälerLand Statistik 2019 
- Gewinn- und Verlustrechnung 2019 (GmbH & Co. KG) 
- Wirtschaftsplan 2019 – Vollzug (GmbH & Co. KG)  
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